
 

 

Betreibung auf Faustpfand - Rechtsbelehrungen 
 
Erläuterungen 
1. Auf Verlangen des Schuldners wird der Gläubiger aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist 

die Beweismittel für seine Forderung beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen. Kommt der 
Gläubiger dieser Aufforderung nicht nach, so wird der Ablauf der Bestreitungsfrist dadurch nicht 
gehemmt; in einem nachfolgenden Rechtsstreit hat jedoch der Richter beim Entscheid über die 
Prozesskosten den Umstand zu berücksichtigen, dass der Schuldner die Beweismittel nicht 
einsehen konnte (Art. 73 SchKG). 

2. Betreibungsferien und Rechtsstillstand hemmen den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch das Ende 
einer Frist in die Zeit der Betreibungsferien oder des Rechtsstillstandes, so wird die Frist bis zum 
dritten Tag nach deren Ende verlängert. Bei der Berechnung der Frist von drei Tagen werden 
Samstag und Sonntag sowie staatlich anerkannte Feiertage nicht mitgezählt (Art. 63 SchKG). 

3. Ist der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden, innert Frist 
Recht vorzuschlagen, kann er die Aufsichtsbehörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. 
Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein 
begründetes Gesuch einreichen und den Rechtsvorschlag beim unterzeichneten 
Betreibungsamt nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG).  

 Der Betriebene kann jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die 
Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist (Art. 85 und Art. 85a SchKG). 
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5. Hat ein Dritter das Pfand bestellt oder den Pfandgegenstand zu Eigentum erworben, so wird ihm 

gleichfalls ein Zahlungsbefehl zugestellt. Er kann Rechtsvorschlag erheben wie der Schuldner 
(Art. 153 Abs. 2 SchKG). 

6. Durch Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde hat der Schuldner geltend zu machen, das 
Betreibungsamt sei für die Anhandnahme der Betreibung nicht zuständig. 

7. Zahlungen für Rechnung der in Betreibung stehenden Forderungen können an den Gläubiger 
oder an das Betreibungsamt geleistet werden.   

Der Schuldner hat im letzteren Falle die in Art. 19 Abs. 1 der Gebührenverordnung zum SchKG 
vorgesehene Inkassogebühr beizufügen. 

 
Rechtsmittel 
Will der Schuldner oder Dritteigentümer die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, 
sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, oder das Pfandrecht insgesamt oder teilweise 
bestreiten, so hat er dies sofort dem Überbringer dieses Zahlungsbefehls oder innert 10 Tagen 
nach der Zustellung dem unterzeichneten Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu erklären 
(Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der bestrittene 
Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonsten die ganze Forderung als bestritten gilt. Wird das 
Pfandrecht nur teilweise bestritten, so sind die Gegenstände, an denen das Pfandrecht, oder jener 
Teil der Forderung für den das Pfandrecht bestritten ist, genau anzugeben, ansonsten das 
Pfandrecht insgesamt als bestritten gilt. 
 
Beschwerde an die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 SchKG 
Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann 
gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde 
wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde 
muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung 
Kenntnis erhalten hat, angebracht werden. Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung 
kann jederzeit Beschwerde geführt werden. 
Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung 
ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die 
Aufsichtsbehörde in Kenntnis. Die Beschwerde ist im Doppel dem Bezirksgericht Zürich, 
Aufsichtsbehörde Betreibungsämter, Postfach, 8026 Zürich, einzureichen und hat eine Begründung 
und einen Antrag zu enthalten. Diese Verfügung und allfällige Beweismittel sind beizulegen. 
 
 
 



 

 

Verwertungsbegehren 
Wird dem Zahlungsbefehl nicht Folge geleistet, so kann der Gläubiger frühestens sechs Monate und 
spätestens zwei Jahre nach Zustellung des Zahlungsbefehls beim Betreibungsamt die Verwertung 
des Grundpfandes verlangen. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so stehen diese Fristen 
zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens 
still. Wenn binnen der gesetzlichen Frist das Verwertungsbegehren nicht gestellt oder 
zurückgezogen und nicht erneuert wird. so erlischt die Betreibung (Art. 154 SchKG). 

 


